[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Hlk213799690][bookmark: _Hlk213799319]Muster – Gefahrenkataster 
(Anhang 1 zum Musterreglement für Grundwasserschutzzonen)
ANU-406-13d / Version vom 19.11.2025
Die gelb markierten Textteile sind zu überprüfen und zu bearbeiten. Sind Begriffe zusätzlich in [eckige Klammern] gesetzt, sind besondere Angaben erforderlich.

Die umrandeten und lachsfarben markierten Textteile (wie hier) sind Erläuterungen, welche bei der Erarbeitung des Gefahrenkatasters (Anhang 1) zu beachten sind. Sie sind jedoch als Text spätestens in der endgültigen Fassung des Dokuments zu entfernen.
Anhang 1 zum Schutzzonenreglement
GEFAHRENKATASTER
für die Quellfassung(en) / Grundwasserfassung(en) [Name der 
Fassung(en)] in der Gemeinde / den Gemeinden [Name]
Detaillierte Erhebung der Bauten, Anlagen, Nutzungen und landwirtschaftliche Bewirtschaftungen
Im Dokument «Voraussetzungen und Lösungsansätze zur Bewältigung von Eigentumsbeschränkungen», Kapitel 4.4, des Amts für Natur und Umwelt (ANU) wird das Vorgehen für die detaillierte Erhebung der Bauten, Anlagen und Tätigkeiten beschrieben. Anhand des Kapitels 4.3.2 des zuvor genannten Dokuments kann ermittelt werden, ob die vorhandene Nutzung zulässig ist und ob Schutzmassnahmen zu treffen sind. Es sind sämtliche Bauten, Anlagen und Tätigkeiten zu erfassen, auch solche, bei denen keine Schutzmassnahmen umgesetzt werden müssen.
Die Objekte können tabellarisch erfasst, die Nutzungen aufgelistet und die Defizite, die durch Schutzmassnahmen minimiert werden sollen, aufgeführt werden.
Die vorhandene landwirtschaftliche Nutzung muss ermittelt werden. Aufzuführen ist nicht nur die aktuelle Nutzung, sondern auch die übliche Nutzung (namentlich bei Fruchtfolgeflächen).

	Bestehende Bauten oder Anlagen
	Parzelle(n) Nr.
	Art der Nutzung, Beschreibung des sanitären Ausbaustandards und der Erschliessungssituation, welche grossen und geringfügigen Gefährdungen sind vorhanden

	[….]
	[….]
	[….]

	[….]
	[….]
	[….]



	Landwirtschaftlich genutzte Flächen  
	Parzelle(n) Nr. / Schutzzone
	Wie werden die Flächen üblicherweise genutzt (Kulturen, Düngung, Pestizideinsatz)

	[….]
	[….]
	[….]

	[….]
	[….]
	[….]



Bauten, Anlagen und Nutzungen, welche entfernt respektive die bestehenden Nutzungen aufgegeben werden müssen
Auf Basis der Tabellen im Kapitel 4.3.1 und 4.3.2 aus dem Dokument «Voraussetzungen und Lösungsansätze zur Bewältigung von Eigentumsbeschränkungen» des ANU sind die Bauten, Anlagen und Tätigkeiten welche entfernt resp. aufgegeben werden müssen, aufzuführen. In welchen Fristen dies zu erfolgen hat ist mittels einer Risikoanalyse zu ermitteln. Die maximalen Fristen sind ebenfalls in den Tabellen enthalten. 

	Zu entfernende / aufzugebende Bauten, Anlagen oder Nutzungen
	Parzelle(n) Nr. / Schutzzone
	Grund
	Zuständigkeit
	Frist

	[….]
	[….]
	[….]
	[….]
	[….]

	[….]
	[….]
	[….]
	[….]
	[….]



Erforderliche Schutzmassnahmen bei bestehenden Bauten, Anlagen und Nutzungen, welche in der Schutzzone verbleiben können 
Auf Basis der Tabellen im Kapitel 4.3.2 des Dokuments «Voraussetzungen und Lösungsansätze zur Bewältigung von Eigentumsbeschränkungen» des ANU sind für die Bauten, Anlagen und Tätigkeiten die erforderlichen Schutzmassnahem einzeln zu bestimmen. In welchen Fristen die Schutzmassnahmen getroffen werden müssen ist mittels einer Risikoanalyse zu ermitteln. Die maximalen Fristen sind ebenfalls in den Tabellen enthalten.

	Schutzmassnahmen bei Bauten und Anlagen 
	Parzelle(n) Nr. / Schutzzone
	Welche Massnahmen müssen umgesetzt werden

	Zuständigkeit
	
	Frist

	[….]
	[….]
	[….]
	[….]
	
	[….]

	[….]
	[….]
	[….]
	[….]
	
	[….]



Nicht zulässige Bewirtschaftung und Düngung von landwirtschaftlichen Flächen
Die zulässigen und unzulässigen Kulturen und Düngungen sowie die Einschränkungen bezüglich des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln sind in Art. 14–16 Schutzzonenreglement erläutert.
Siehe auch Referenztabelle «Pflanzen- und Holzschutzmittel sowie Dünger» S.78 Wegleitung Grundwasserschutz BUWAL/BAFU (2004).

Für bestehende nicht zulässige Kulturen und dafür notwendige Düngungen gelten folgende Übergangsfristen:
	Parzelle(n) Nr. / Schutzzone
	Bestehende nicht zulässige Kulturen und Düngung 
	Zuständigkeit
	Frist

	[….]
	[….]
	[….]
	[….]

	[….]
	[….]
	[….]
	[….]


Einschränkungen bezüglich Werterhalt, Sanierungen, Umbauten oder Umnutzungen bestehender Bauten, Anlagen und Nutzungen in der Zone S2
Nachfolgende Auflagen sind Mindestanforderungen. Vorbehalten bleibt die Einzelfallprüfung der konkreten Bauvorhaben.
	Parzelle(n) Nr. / Zone
	Sanierung / Werterhalt 

	[….]
	[….]

	[….]
	[….]



A)	Sanierung / Umbauten bestehender Gebäude in der Zone S2
1 Folgende Vorgaben sind bei den Bauvorhaben an bestehende Bauten einzuhalten:
· Die Baumassnahmen sowie die Nutzungsänderungen an den bestehenden Bauten und Anlagen dürfen zu keiner Erhöhung der Gefährdung der Trinkwassernutzung führen;
· keine Erweiterungen bzw. Neubauten von befestigten Flächen wie z. B. Terrassen oder Parkplätzen (kein zusätzlicher Schmutzwasseranfall);
· Im Aussenbereich dürfen keine Holzschutzmittel eingesetzt werden;
· keine Sickerleitungen;
· bei Ersatz der Dachhaut oder bei Vergrösserung der Dachfläche dürfen nur Materialien eingesetzt werden, welche gemäss der Richtlinie «Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter» des VSA zu einer geringen Belastung des Abwassers führt;
· infolge der Sanierung bzw. von Massnahmen zum Werterhalt darf der sanitärische Ausbaustandard nicht erhöht werden (keine Erhöhung des Abwasseranfalls);
· keine Neuerschliessung von Gebäuden mit Trinkwasser;
· keine Erhöhung des Schmutzabwasseranfalls (keine Erhöhung des Ausbaustandards, d. h. Ersatz Plumpsklo durch gleichwertige Lösung wie Camping-, Verbrennungs- oder Komposttoilette; keine zusätzlichen Sanitäranlagen wie Duschen oder Badeanlagen);
· keine Neuerstellung von Abwasseranlagen;
· Ersatz von einer abflusslosen Grube ist möglich, bei einer nicht ständig bewohnten Liegenschaft, wenn eine doppelwandige Grube mit Lecküberwachung eingesetzt wird. Bedingungen hierzu siehe Kapitel 4.3.2 Tabelle «Abwasseranlagen» des Dokuments «Voraussetzungen und Lösungsansätze zur Bewältigung von Eigentumsbeschränkungen» des Amts für Natur und Umwelt (ANU); 
· Die Versickerung von gering belastetem Dachwasser über eine Oberbodenpassage ist möglich, wenn das Gebäude nicht über eine Abwasserableitung verfügt, welche das verschmutzte Abwasser aus der Zone S2 ableitet (Siehe Kapitel 4.3.2 «Versickerung von Abwasser» des Dokuments «Voraussetzungen und Lösungsansätze zur Bewältigung von Eigentumsbeschränkungen» des ANU).
2 Wird das verschmutzte Abwasser zum Zeitpunkt der Inkraftsetzung des Reglements aus der Schutzzone abgeleitet, bestehen keine Einschränkungen bezüglich Installation von zusätzlichen Sanitäranlagen wie Duschen oder Badeanlagen.
B)	Ersatz bestehender Leitungen in der Zone S2
1 Der Ersatz jedweder Leitungen ist nur möglich, wenn neben dem öffentlichen Interesse und dem Ausschluss einer Gefährdung der Trinkwassernutzung, die Standortgebundenheit nachgewiesen werden kann (gefällstechnische, topographische Gründe für Durchleitung durch die Zone S2).
2 Folgende Vorgaben sind bei den Baumassnahmen einzuhalten:
· Ersatz im bestehenden Leitungstrassee;
· keine Spülbohrungen;
· Doppelrohrsysteme bei Schmutzabwasserleitungen.
Siehe hierzu auch Kapitel 4.3.2 Tabelle «Abwasseranlagen» des Dokuments «Voraussetzungen und Lösungsansätze zur Bewältigung von Eigentumsbeschränkungen» des ANU.
C)	Sanierung / Werterhalt / Ausbau bestehender Strassen in der Zone S2
Folgende Vorgaben sind bei den Baumassnahmen einzuhalten resp. umzusetzen:
· Anpassung Strassenentwässerung gemäss den Anforderungen Kapitel 4.3.2 Tabelle «Versickerung von Abwasser» und «Strassen» des Dokuments «Voraussetzungen und Lösungsansätze zur Bewältigung von Eigentumsbeschränkungen» des ANU;
· Verbreiterungen sind nur zulässig infolge technischer Ausbaustandards, falls technisch möglich, ausschliesslich mittels Aufschüttungen;
· kein grossflächiger Böschungsabtrag;
· keine tiefgründigen Hangeinschnitte;
· keine tiefgründigen Einbauten/Verankerungen (wie Larssen, Anker, Pfähle);
· alle Einbauten müssen oberhalb wasserführender Schichten bleiben;
· Auf die Erstellung von Sickerleitungen ist zu verzichten. Falls aus strassenbaulichen Gesichtspunkten auf eine Sickerleitung nicht verzichtet werden kann, muss das Strassenabwasser getrennt vom Sickerwasser abgeleitet werden.
· Es gelten erhöhte Anforderungen an eingesetzte Baumaterialien (insb. Verwendung von nicht verschmutztem Aushubmaterial für Schüttungen, kein Einsatz von Lackbitumen, kein Einsatz von Recyclingmaterial und -stoffen).
Neue Bauten, Anlagen und Nutzungen in der S2
Die Wegleitung «Grundwasserschutz» des BUWAL (heute: BAFU) nennt folgende Neubauten bzw. Nutzungen in der Zone S2, die nach Einzelfallprüfung unter Auflagen ausnahmsweise von der Gewässerschutzfachstelle bewillig werden können, sofern eine Gefährdung des Grundwassers ausgeschlossen werden kann:
Es sind nur die für den jeweiligen Standort relevanten Bauten, Anlagen oder Nutzungen aufzunehmen; die anderen können aus untenstehender Liste gestrichen werden.
· Abwasserleitungen: Durchleitungen wo aus gefällstechnischen Gründen der Zone S2 nicht ausgewichen werden kann.
· Landwirtschaftliche Flurwege und Forststrassen, wenn sie im Interesse der Wassergewinnung erstellt werden.
· Holzlagerplätze für unbehandeltes Holz ohne Berieselung.
· Mechanisch präparierte Skipisten und Langlauf-Loipen.
· Künstliche Beschneiung ohne Zusatzstoffe. Beschneiungsleitungen können, falls der Durchleitung durch die Zone S2 aus gefällstechnischen oder topographischen Gründen nicht ausgewichen werden kann, erstellt werden. Der Ersatz von Leitungen hat im gleichen Leitungstrassee zu erfolgen.
· Permanente Parcours für nicht motorisierte Sportarten (z. B. Vita Parcours, Mountain-Bike Parcours, Reitwege). Beim Einrichten von permanenten Parcours ist die Meidung der Schutzzonen anzustreben. Wenn die Zone S2 tangiert werden muss, dann möglichst im Randbereich, in möglichst grosser Entfernung zur Zone S1. Grabarbeiten dürfen die schützende Überdeckung nicht nachteilig verändern und sind dementsprechend möglichst zu minimieren resp. es ist gänzlich darauf zu verzichten. Von Materialaufschüttungen dürfen keine Gefährdungen des Grundwassers ausgehen. Die Errichtung von baulichen Anlagen wie z. B. Holzkonstruktionen sind nicht zulässig.
· Fairways und Roughs von Golfplätzen ohne Einsatz von Herbiziden und Düngern. Grabarbeiten dürfen die schützende Überdeckung nicht nachteilig verändern und sind dementsprechend möglichst zu minimieren resp. es ist gänzlich darauf zu verzichten.
· Freistehende Lagerbehälter mit wassergefährdenden Flüssigkeiten welche der Wasseraufbereitung dienen.
1
